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Allgemeine Einkaufsbedingungen AEB2025 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen AEB2025 ("AEB") sind integrierter Bestandteil der Bestellung und deren Bei-

lagen ("Bestellung") der Gesellschaften: 

- Stadler Rail Schweiz AG, Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Schweiz, 

- Stadler Winterthur AG, Sulzerallee 11, 8404 Winterthur, Schweiz 

- Stadler Signalling AG, Alte Winterthurerstrasse 14b, 8304 Winterthur, Schweiz 

- Stadler Service AG, Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Schweiz, 

(nachfolgend einzeln und/oder zusammen "STADLER" genannt) an den Lieferanten ("Lieferant") für die Herstellung von 

Produkten und/oder die Lieferung von Material und/oder die Erbringung von Dienstleistungen ("Vertragsprodukt"). 

Bei Widersprüchen oder Differenzen zwischen der Bestellung und diesen AEB geht die Bestellung vor. 

Allfällige Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden wegbedungen, ungeachtet dessen, ob diese in dessen Angebot, 

Bestellbestätigung oder Rechnungen bzw. dergleichen referenziert oder enthalten sind. 

Die Bestellung umfasst die gesamte zwischen STADLER und dem Lieferanten geltende Vereinbarung in Bezug auf den 

Gegenstand der Bestellung und ersetzt alle vorherigen diesbezüglichen mündlichen oder anderweitigen Absprachen. 

2. Auslegung 

Unter dem Begriff "Arbeitstag" sind alle einzelnen Tage, welche keine Samstage, Sonntage oder gesetzliche Feiertage 

am Erfüllungsort sind, zu verstehen. 

Der Begriff "Bestellwert" umfasst die gesamte für die Bestellung vereinbarte Vergütung. 

Als "Verbundene Unternehmen" gelten sämtliche Gesellschaften, welche von Stadler bzw. dem Lieferanten kontrolliert 

werden, welche Stadler bzw. den Lieferanten kontrollieren oder welche unter gemeinsamer Kontrolle mit Stadler bzw. 

dem Lieferanten stehen. Kontrolle (einschliesslich mit entsprechender Bedeutung der Begriffe‚ kontrollieren‚ kontrolliert 

durch und unter gemeinsamer Kontrolle mit) bedeutet das direkte oder indirekte Eigentum an oder die Beherrschung 

von mehr als 50% (fünfzig Prozent) der Stimmrechte oder des ausgegebenen Gesellschaftskapitals dieser Gesellschaft 

oder das Recht, alle oder die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats oder eines anderen Leitungsorgans dieser Ge-

sellschaft zu bestellen oder abzuberufen, oder die Befugnis, die Geschäftsführung oder Geschäftspolitik dieser Gesell-

schaft direkt oder indirekt massgeblich zu bestimmen, unabhängig davon, ob dies aufgrund des Eigentums am Gesell-

schaftskapital, des Besitzes von Stimmrechten, durch Vertrag oder auf andere Weise erfolgt. 

Der Begriff "Immaterialgüterrechte" umfasst (i) Urheberrechte, Rechte an Programmen, Patente, Designs, Marken und 

sonstige Kennzeichenrechte, etc. unter Einschluss allfälliger Persönlichkeitsrechte, gleichgültig ob eingetragen oder 

nicht, und (ii) sämtliche Anträge auf Eintragung und das Recht auf Beantragung einer Eintragung aller dieser Rechte; 

und (iii) sämtliche sonstigen Rechte an geistigem Eigentum und gleichwertige oder ähnliche Formen von Schutz, die 

irgendwo auf der Welt bestehen, gleichgültig ob immaterialgüterrechtlich schützbar oder nicht, wie z. B. an Domainna-

men, Know-how, Werkzeugen, Software und Softwaretools, Datenbankstrukturen, Softwareparametern, Schnittstellenin-

formationen, Liefergegenständen, Dokumenten, Plänen/Zeichnungen, Schemata, Beschreibungen, Methoden, Prozes-

sen. 

Alle Klauseln in diesen AEB, die sich auf die Schriftform beziehen, wie z.B. "schriftlich", "in Schriftform" oder ähnliches, 

sind so zu lesen, dass sie auch mittels elektronischer Signatur, unter Einsatz einer Softwarelösung für elektronische Sig-

naturen erfüllt werden können. 

3. Zustandekommen einer Bestellung 

Eine Bestellung zwischen STADLER und dem Lieferanten kommt im Einzelfall zustande durch: 

− Übermittlung des Angebots durch den Lieferanten 

sowie 

− Übermittlung einer entsprechenden Bestätigung durch STADLER,  

oder 

− Übermittlung eines Bestellantrags durch STADLER, 

sowie 

− Übermittlung der entsprechenden Bestätigung des Lieferanten oder konkludente Zustimmung des Lieferanten zum 

Bestellantrag von STADLER (z.B. Stillschweigen des Lieferanten während 10 (zehn) Arbeitstagen ab Versand des Be-

stellantrages oder jegliche Erfüllungshandlung des Lieferanten) 

oder 

− durch Verwendung eines beidseitig akzeptierten elektronischen Bestellprozesses. 

4. Änderungen der Bestellung 

Werden dem Lieferanten nach Zustandekommen der relevanten Bestellung Änderungen an zu erfüllenden Vorschriften, 

Normen, Verordnungen (insbesondere anwendbare EU-Verordnungen) und/oder Standards oder relevante Interpretati-

onen bekannt (ʺChange in Lawʺ), so ist der Lieferant verpflichtet, STADLER solche Changes in Law STADLER unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. 

Alle Änderungen der Bestellung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung beider Par-

teien. Der Lieferant ist verpflichtet, Änderungswünsche von STADLER jederzeit entgegenzunehmen und sorgfältig zu 
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prüfen. Entsprechen gewünschte Änderungen nicht dem jeweiligen Stand der Technik oder ist die Erfüllung der Bestel-

lung dadurch gefährdet, so ist der Lieferant verpflichtet, dies STADLER unverzüglich anzuzeigen. Der Lieferant orientiert 

STADLER in einer Offerte innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen über allfällige durch die gewünschte Änderung bedingte 

Kosten-, Termin- und übrigen Folgen. Allfällige Kostenfolgen sind auf der Grundlage der ursprünglichen Kalkulation des 

Lieferanten zu ermitteln. Die Kostenträger sind in der Offerte separat auszuweisen.  

STADLER ist berechtigt, die vereinbarten Liefer- und/oder Leistungstermine mittels einseitiger Willenserklärung an den 

Lieferanten ohne Kostenfolge um bis zu 12 (zwölf) Wochen in die Zukunft zu verschieben. 

5. Vergütung 

Die in der Bestellung vereinbarte Vergütung ist verbindlich. 

6. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen 

Rechnungen werden vom Lieferanten ausschliesslich gemäss Bestellung gestellt, jedenfalls aber frühestens nach erfolg-

ter vollständiger und vertragskonformer Lieferung oder Leistung der betreffenden Vertragsprodukte. 

Eine Rechnung wird 30 (dreissig) Tage nach Erhalt der Rechnung durch STADLER fällig. Der Lieferant gewährt STADLER 

bei Begleichung der Rechnung bis spätestens 14 (vierzehn) Tage nach Erhalt der Rechnung durch STADLER ein Skonto 

von 2 (zwei) Prozent. 

STADLER ist berechtigt, bei nicht vertragskonformer Lieferung oder Leistung des Lieferanten die Zahlung der gesamten 

Bestellung bis zur Beseitigung der Vertragsabweichung zurückzubehalten. Sind sich STADLER und der Lieferant nicht 

einig, ob eine Vergütung gemäss dieser Bestimmung fällig ist oder nicht, ist STADLER berechtigt, die Vergütung ohne 

Verzugsfolgen zurückzuhalten, bis sich die Parteien diesbezüglich geeinigt haben oder bis ein rechtskräftiges Urteil 

STADLER zur Bezahlung verpflichtet. 

Der Lieferant verzichtet auf sein Recht der Einrede des nicht oder nicht gehörig erfüllten Vertrages, namentlich aber nicht 

nur auf sämtliche seiner Rechte aus Art. 82 OR, falls STADLER eine Rechnung des Lieferanten begründet bestreitet und 

er sie in der Folge nicht (oder nicht vollständig) bezahlt. Entsprechend ist der Lieferant aus einem Zahlungsrückbehalt 

von STADLER nicht von der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten befreit. 

Der Lieferant ist nicht berechtigt, die Zahlung von STADLER auf andere Rechnungen/Verbindlichkeiten als die von STAD-

LER Bezeichneten anzurechnen. Die Abtretung von STADLER gegenüber bestehenden Forderungen wie auch die Ver-

rechnung mit Gegenforderungen ist nicht zulässig. 

7. Übergang von Eigentum, Nutzen und Gefahr 

Bei Annahme der Vertragsprodukte durch STADLER gehen Eigentum, Nutzen und Gefahr an STADLER über. 

8. Termine und Verzug 

Der Lieferant leistet vollumfänglich Gewähr für die Einhaltung der in der Bestellung vereinbarten Liefertermine. Mit deren 

Ablauf gerät er ohne weiteres (also ohne Mahnung) in Verzug. Der Lieferant ist verpflichtet, STADLER über sich abzeich-

nende Lieferterminüberschreitungen unverzüglich zu informieren sowie einen Plan vorzulegen, wie die sich abzeich-

nende Lieferterminüberschreitung verhindert resp. reduziert werden kann. Der Lieferant haftet gegenüber STADLER für 

sämtliche aus Verzug oder aus frühzeitiger Lieferung entstandene Schäden. Für das Verschulden von Unterlieferanten 

und anderen Hilfspersonen oder Substituten haftet der Lieferant wie für eigenes Verschulden.  

Befindet sich der Lieferant in Verzug, so ist STADLER berechtigt, dem Lieferanten, unter Wahrung des Rechts von STAD-

LER auf Geltendmachung von Schadenersatz, eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder 

stattdessen auf die nachträgliche Leistung zu verzichten. Bei unbenütztem Ablauf dieser Frist kann STADLER weiterhin 

auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung beharren oder auf die Leistung verzichten. 

Bei einem Verzicht kann STADLER entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder 

ganz oder teilweise von der Bestellung zurücktreten und Schadenersatz verlangen. 

Der Lieferant schuldet STADLER bei Verzugseintritt eine unmittelbar fällige Konventionalstrafe. Die Höhe der Konventio-

nalstrafe beläuft sich pro angefangenem Kalendertag des Verzuges auf 0.5 (Null-Komma-Fünf) Prozent der Höhe des 

betreffenden Bestellwertes (exkl. Mehrwertsteuer), aber im Minimum auf CHF 250 (zweihundertfünfzig).  

Die Geltendmachung eines die Konventionalstrafe übersteigenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten, wobei der 

Lieferant sich mit Erbringung eines geeigneten Exkulpationsnachweises von einer Haftung befreien kann. Die Konventi-

onalstrafe ist auf einen allfälligen Schadenersatz anzurechnen. Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit den Liefe-

ranten nicht von der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten. 

9. Gewährleistung 

Der Lieferant leistet während der Dauer der Gewährleistungsfrist vollumfänglich Gewähr für die Mängelfreiheit der Ver-

tragsprodukte. 

Ein Mangel ist jede Abweichung eines Vertragsproduktes von der Bestellung, ohne Rücksicht auf deren Ursache, unab-

hängig vom Verschulden des Lieferanten und unabhängig davon, ob eine solche Abweichung bereits bei der Abnahme 

bestanden hat. Eine solche Abweichung von der Bestellung besteht darin, dass eine vertraglich definierte Eigenschaft 

oder die in der Bestellung definierte Güte und Qualität fehlt, oder dass eine Eigenschaft fehlt, welche STADLER auch ohne 

besondere Vereinbarung in guten Treuen erwarten durfte (z.B. Tauglichkeit für den vertraglich vorausgesetzten oder üb-

lichen Gebrauch). Der Lieferant gewährleistet ebenfalls die Einhaltung sämtlicher einschlägigen im Zeitpunkt der Liefe-

rung des Vertragsproduktes geltenden gesetzlichen und behördlichen Normen und Vorschriften, die Ausführung ent-

sprechend dem anerkannten Stand der Technik, die Einhaltung sämtlicher Vorschriften betreffend Arbeits-, Produkt- 

und Betriebssicherheit, sowie die sach-, fach- und funktionsgerechte Ausführung sämtlicher Leistungen. 

Die Gewährleistungsfrist für die Vertragsprodukte beginnt mit der jeweils vertragskonformen Lieferung der Vertragspro-

dukte an STADLER und endet 42 (zweiundvierzig) Monate hiernach. 
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STADLER ist berechtigt, während der gesamten Gewährleistungsfrist Mängel jeglicher Art jederzeit zu rügen. Sie ist mit-

hin von den gesetzlichen Prüf- und Rügepflichten entbunden. 

Der Lieferant ist verpflichtet, mangelhafte Arbeiten und Ware unverzüglich nach Wahl von STADLER kostenlos nachzu-

bessern oder zu ersetzen. Ist der Lieferant nicht in der Lage, von STADLER gerügte Mängel innert angemessener Frist zu 

beheben, ist STADLER berechtigt, entweder a) den Mangel auf Kosten des Lieferanten selbst zu beheben oder durch 

einen Dritten beheben zu lassen oder b) eine angemessene Minderung des Preises zu verlangen oder c) von der Bestel-

lung zurückzutreten. 

Der Lieferant trägt sämtliche Kosten der Mängelbeseitigung. 

10. Beistellungen 

Sämtliche dem Lieferanten zur Bearbeitung, Montage, Prüfung, Veredelung oder sonstigen Verwendung überlassenen 

Materialien sowie Halb- und Fertigfabrikate bleiben uneingeschränktes Eigentum von STADLER. Der Lieferant ist ver-

pflichtet, die entsprechenden Materialien und Gegenstände sorgfältig zu behandeln, ordnungsgemäss zu unterhalten, 

als Eigentum von STADLER zu kennzeichnen und angemessen gegen Diebstahl, Elementar- und sonstige Schäden zu 

schützen und zu versichern. Der Lieferant trägt bis zum Besitzübergang dieser Materialien und Gegenstände an STADLER 

die Gefahr des Diebstahls, der Beschädigung und des Untergangs. 

11. Überwachungsrechte von STADLER 

STADLER ist nach angemessener Vorankündigung berechtigt, während den üblichen Geschäftszeiten des Lieferanten 

sämtliche Lokalitäten des Lieferanten, welche zur Herstellung von Vertragsprodukten genutzt werden, zu besichtigten. 

Dieses Recht umfasst auch das Recht auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher des Lieferanten, soweit dies für die Über-

wachung der vertragsgemässen Abwicklung der Bestellung notwendig ist. STADLER ist gemäss vorstehenden Bedin-

gungen zur Überprüfung des Inventars von im Eigentum von STADLER, sich aber im Besitz des Lieferanten befindenden 

Gütern, berechtigt. 

Der Lieferant stellt die Geltendmachung der in dieser Ziffer genannten Rechte von STADLER bei seinen Unterlieferanten 

in demselben Umfang sicher. Der Lieferant sowie seine Unterlieferanten können dabei die Wahrung ihrer Fabrikations- 

und Geschäftsgeheimnisse durch den jeweiligen Empfänger verlangen. Die vorgenannten Pflichten des Lieferanten so-

wie sämtliche Überwachungshandlungen durch STADLER entbinden den Lieferanten in keiner Weise von seinen Pflich-

ten. 

12. Haftung des Lieferanten 

Der Lieferant haftet STADLER gegenüber vollumfänglich für sämtlichen Schaden, welcher STADLER als unmittelbare 

oder mittelbare Folge mangelhafter Vertragserfüllung entsteht. Besteht für Schaden aus einem als Force Majeure einge-

stuften Umstand keine Versicherungsdeckung beim Lieferanten, ist der Lieferant gegenüber STADLER im entsprechen-

den Umfang von der Haftung befreit. 

13. Versicherungsdeckung 

Zusätzlich zu den in anderen Bestimmungen der Bestellung genannten Versicherungen verpflichtet sich der Lieferant, 

eine adäquate Versicherung zu den jeweiligen Haftungsrisiken aus der Bestellung abzuschliessen und während der Er-

füllung der Bestellung aufrechtzuerhalten. Die Haftung des Lieferanten besteht ungeachtet des allfälligen Versiche-

rungsschutzes im vollen Umfang. 

14. Lizenzen Drittsoftware 

Der Lieferant ist verpflichtet, alle für die bestimmungsgemässe Verwendung der Vertragsprodukte durch STADLER sowie 

durch den Endkunden von STADLER erforderlichen Lizenzen von Dritten zu beschaffen und während der Nutzungsdauer 

der Vertragsprodukte aufrechtzuerhalten.  

Handelt es sich um Lizenzrechte für Software (einschliesslich Firmware und Betriebssysteme), liefert der Lieferant an 

STADLER spätestens mit der Lieferung des ersten Vertragsproduktes der Bestellung die für die Benutzung, Weiterent-

wicklung oder Modifikation des Vertragsproduktes nötigen Informationen, Unterlagen und anderen Details. Enthalten 

die Vertragsprodukte Open Source Komponenten, hat der Lieferant die Verpflichtungen aller entsprechenden Open 

Source Lizenzen einzuhalten sowie STADLER alle Rechte einzuräumen und Informationen zu übermitteln, die STADLER 

wiederum zur Einhaltung der Lizenzverpflichtungen benötigt. Insbesondere muss der Lieferant unverzüglich nach Auf-

tragsbestätigung Folgendes liefern: a) Auflistung aller enthaltenen Open Source Komponenten und deren Versionen, 

aller anwendbaren Lizenztexte und Copyright- bzw. Autorenhinweise sowie b) den vollständigen Quelltext der verwen-

deten Open Source Software, einschliesslich Skripten und Informationen zur Generierumgebung, wenn die geltenden 

Lizenzen dies verlangen. 

15. Schutzrechte Dritter, Schadloshaltung 

Der Lieferant leistet STADLER Gewähr, dass: 

i. der Lieferant wie auch seine Unterlieferanten bei Erfüllung der Bestellung keinerlei Immaterialgüterrechte Dritter 

verletzen;  

ii. ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, die vom Lieferanten gefertigten und/oder geliefer-

ten Vertragsprodukte, wie auch die von ihm gelieferte Software, keinerlei Immaterialgüterrechte Dritter verletzen;  

iii. der Lieferant unter Vorbehalt von lit. (iv) hiernach der alleinige Eigentümer sämtlicher Immaterialgüterrechte an den 

Vertragsprodukten ist; 

iv. der Lieferant über eine gültige Lizenz für die Nutzung von Immaterialgüterrechten verfügt und er diese zur Nutzung 

unter der Bestellung nach gefordertem Umfang zu lizenzieren und unterlizenzieren berechtigt ist, sollten für den 

gehörigen Gebrauch der Vertragsprodukte und/oder der gelieferten Software nötige Immaterialgüterrechte einem 

Unterlieferanten des Lieferanten oder einem anderen Lizenzgeber gehören. 
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Nach entsprechender Notifikation durch STADLER wehrt der Lieferant jegliche Ansprüche Dritter in Bezug auf eine be-

hauptete Verletzung von Immaterialgüterrechten auf eigene Kosten und Gefahr ab. STADLER kann dem Lieferanten, 

soweit vom Lieferanten vernünftigerweise verlangt, Unterstützung leisten, unter der Voraussetzung, dass der Lieferant 

STADLER sämtliche dadurch entstehenden Aufwände ersetzt. 

Falls ein Dritter eine Forderung betreffend einer behaupteten Immaterialgüterrechtsverletzung unter einer Bestellung 

direkt gegenüber STADLER gerichtlich geltend macht, ist der Lieferant verpflichtet, STADLER auf erstes Verlangen hin zu 

unterstützen und in den Prozess einzutreten, sowie, wenn unter Beachtung der anwendbaren Prozessordnung möglich, 

diesen zu übernehmen. Der Lieferant ist verpflichtet, STADLER sämtliche angefallenen Aufwände, d.h. namentlich (je-

doch nicht beschränkt auf) Gerichts-, Anwalts- und weitere Prozesskosten zu erstatten und STADLER hinsichtlich sämt-

licher aufgrund der Immaterialgüterrechtsverletzung erlittenen Schäden, Verluste sowie zu leistenden Schadenersatz-

zahlungen schadlos zu halten. 

Im Falle einer Verletzung von Immaterialgüterrechten ist der Lieferant verpflichtet: 

i. eine Lizenz am relevanten Immaterialgüterrecht zu erwerben und STADLER eine entsprechende Unterlizenz nach 

den in dieser Ziffer 15 in Absatz 1, lit. i-iv genannten Bedingungen und im geforderten Umfang einzuräumen; 

oder 

ii. das betroffene Vertragsprodukt so zu verändern, dass die Immaterialgüterrechtsverletzung oder die behauptete Im-

materialgüterrechtsverletzung behoben ist, vorausgesetzt, dass die vorgenommene Veränderung zu jeder Zeit im 

Einklang mit der Bestellung steht und die Leistung und die Funktionalität sowie die Eignung zur Verwendung des 

betroffenen Vertragsprodukts nicht vermindert ist. 

16. Immaterialgüterrechte für STADLER 

Alle Immaterialgüterrechte, die vor Abschluss einer Bestellung im Eigentum des Lieferanten oder Dritter stehen, bleiben 

im Eigentum des Lieferanten bzw. dieser Dritten ("Background-IP"). 

Immaterialgüterrechte, die im Rahmen der Erfüllung der Bestellung entstehen, gehen automatisch in das alleinige un-

eingeschränkte Eigentum von STADLER über und gelten mit der jeweiligen Vergütung für die Vertragsprodukte als ab-

gegolten. Der Lieferant verzichtet auf jegliches Zurückbehaltungsrecht (namentlich auch auf das Retentionsrecht nach 

Art. 895 ff. ZGB) und wird die entsprechenden Immaterialgüterrechte bzw. die sie verkörpernden Unterlagen und Daten 

nicht mehr nutzen oder sie Dritten zugänglich machen. 

Für die Benutzung sämtlicher den Vertragsprodukten sowie deren Abwandlungen, Modifikationen, Änderungen und 

Weiterentwicklungen zu Grunde liegenden Immaterialgüterrechte erhält STADLER mit erfolgtem Übertrag des Eigen-

tums an den Vertragsprodukten eine unwiderrufliche, übertragbare, nicht-ausschliessliche, abtretbare und gebühren-

freie Lizenz. 

17. Eigentum von STADLER 

Alle Rechte an Unterlagen und den darin dargestellten Gegenständen oder an Gegenständen, die STADLER dem Liefe-

ranten im Rahmen der Bestellung übergibt, verbleiben bei STADLER. Der Lieferant ist nicht berechtigt, diese Unterlagen 

zu anderen Zwecken als für die Abwicklung der Bestellung zu verwenden. Namentlich ist der Lieferant nicht berechtigt, 

sie für Drittaufträge zu verwenden, zu veröffentlichen oder in irgendeiner Form Dritten zugänglich zu machen. Der Lie-

ferant verpflichtet sich, solche Unterlagen und Gegenstände nach Abwicklung der entsprechenden vertraglichen Pflich-

ten aus der Bestellung unaufgefordert an STADLER zurückzusenden bzw. zu übergeben oder auf schriftlichen Wunsch 

von STADLER hin unwiderruflich zu vernichten. Vorbehalten bleibt das allfällige Recht des Lieferanten, Kopien zur Erfül-

lung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten zurückzubehalten.  

Der Lieferant ist verpflichtet, die entsprechenden Unterlagen und Gegenstände sorgfältig zu behandeln, ordnungsge-

mäss zu unterhalten, als Eigentum von STADLER zu kennzeichnen und angemessen gegen Diebstahl, Elementar- und 

sonstige Schäden zu versichern. Der Lieferant trägt bis zum Besitzübergang dieser Unterlagen und Gegenstände an 

STADLER die Gefahr des Diebstahls, der Beschädigung und des Untergangs. STADLER kann die Unterlagen und Gegen-

stände jederzeit herausverlangen. Der Lieferant verzichtet auf jegliches Zurückbehaltungsrecht (namentlich auch auf das 

Retentionsrecht nach Art. 895 ff. ZGB). 

18. Werkzeuge 

Werkzeuge sind Eigentum von STADLER, wenn STADLER diese dem Lieferanten zum Gebrauch überlässt oder sofern 

sich STADLER an den Beschaffungskosten beteiligt hat (ist zum Beispiel bei einer Beteiligung an den Einmalkosten ge-

geben). Der Lieferant ist nicht berechtigt, Werkzeuge im Eigentum von STADLER zu anderen Zwecken als der Abwick-

lung der Bestellung zu verwenden. Namentlich ist der Lieferant nicht berechtigt, sie für Drittaufträge zu verwenden, zu 

veröffentlichen oder in irgendeiner Form Dritten zugänglich zu machen. 

Der Lieferant ist zur sorgfältigen Benutzung der Werkzeuge im Eigentum von STADLER verpflichtet. Der gewöhnliche 

Unterhalt dieser Werkzeuge sowie Reparaturen daran in Folge üblicher Benützung ist Sache des Lieferanten. Gleiches 

gilt für Reparaturen, die die Folge unsachgemässer Benützung oder Lagerung sind. 

Der verschleissbedingte Ersatz des Werkzeuges nach Ablauf der zu erwartenden Lebensdauer ist Sache von STADLER, 

sofern STADLER Eigentümer des Werkzeuges ist. Der Lieferant zeigt STADLER rechtzeitig das Erfordernis neuen Werk-

zeuges an, sodass das neue Werkzeug termingerecht beschafft werden kann. Ist der Lieferant Eigentümer des Werkzeu-

ges, so ist der Ersatz des Werkzeuges Sache des Lieferanten. Sache des Lieferanten ist es ebenso, wenn ein Werkzeug im 

Eigentum von STADLER nach einem Diebstahl oder einem Elementarereignis neu beschafft oder repariert werden muss, 

wobei der Lieferant sich in einem solchen Fall vorgängig mit STADLER zu besprechen hat. 

Der Lieferant ist verpflichtet, die entsprechenden Werkzeuge sorgfältig zu behandeln, ordnungsgemäss zu unterhalten, 

als Eigentum von STADLER zu kennzeichnen und angemessen gegen Diebstahl, Elementar- und sonstige Schäden zu 

versichern. Der Lieferant trägt bis zum Besitzübergang dieser Werkzeuge an STADLER die Gefahr des Diebstahls, der 
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Beschädigung und des Untergangs. STADLER kann die Werkzeuge jederzeit herausverlangen. Der Lieferant verzichtet 

auf jegliches Zurückbehaltungsrecht (namentlich auch auf das Retentionsrecht nach Art. 895 ff. ZGB). 

19. Kommunikationsfähige Vertragsprodukte / Datenbereitstellung 

Ohne explizite Freigabe durch STADLER ist es dem Lieferanten untersagt, Teile in die Vertragsprodukte zu integrieren, 

welche automatisch mit der Umwelt in Kontakt treten und/oder die Fähigkeit dazu haben oder diese Fähigkeit erreichen 

können. STADLER muss durch den Lieferanten schriftlich darüber informiert werden. Zwischen STADLER und dem Lie-

feranten ist vorgängig und einstimmig der als nötig eingestufte Datenverkehr des Vertragsproduktes sowie die Zuwei-

sung entsprechender Verantwortlichkeiten zu vereinbaren. 

Der Lieferant verpflichtet sich, STADLER die notwendigen Informationen und Produkt- und/oder verbundenen Dienstda-

ten bereitzustellen und/oder die notwendigen Zugangsberechtigungen zu Speichersystemen dieser Daten dauerhaft 

einzurichten, damit STADLER seinen Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 2023/2854 über harmonisierte Vorschrif-

ten für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung (Datenverordnung) nachkommen kann. 

Darüber hinaus stellt der Lieferant STADLER vom Vertragsprodukt generierte Daten oder daraus resultierende Datenver-

arbeitungsergebnisse nach entsprechender Aufforderung durch STADLER zur Verfügung und räumt STADLER an diesen 

Daten ein unwiderrufliches, übertragbares und uneingeschränktes Nutzungsrecht ein. 

20. Ersatzteilbeschaffung 

STADLER hat die Möglichkeit, beim Lieferanten bis zur letzten Lieferung des entsprechenden Vertragsproduktes Ersatz-

teile zu den in der Bestellung vereinbarten Preisen des jeweiligen Vertragsproduktes zu beziehen. Darüber hinaus stellt 

der Lieferant STADLER Ersatzteile zu den jeweiligen Marktpreisen für den Zeitraum von 15 (fünfzehn) Jahren ab letzter 

Lieferung des entsprechenden Vertragsproduktes zur Verfügung. Umfasst ein Vertragsprodukt auch Software, hält der 

Lieferant entsprechende Updates sowie Support während mindestens 15 (fünfzehn) Jahren ab letzter Lieferung des ent-

sprechenden Vertragsproduktes verfügbar. 

21. Sicherstellung der Vertragserfüllung 

Für den Fall einer ganzen oder teilweisen Aufgabe der Geschäftstätigkeit des Lieferanten, welche die Erfüllung der Pflich-

ten des Lieferanten unter den einzelnen Bestellungen beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann; oder der Eröffnung ei-

nes Insolvenzverfahrens über den Lieferanten (Konkurs, Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung etc.); oder wenn ein 

Sachwalter bestellt wird; oder wenn der Lieferant aufgrund seiner finanziellen Situation einen Vergleich oder eine Verein-

barung mit seinen Gläubigern geschlossen hat (zusammen nachfolgend "Betriebsaufgabe"), verpflichtet sich der Liefe-

rant, STADLER möglichst frühzeitig über die bevorstehende oder drohende Betriebsaufgabe schriftlich zu orientieren 

und durch geeignete, mit STADLER zu vereinbarende Massnahmen sicherzustellen, dass namentlich das für die Vertrags-

produkte relevante Know-how bestmöglich erhalten bleibt und STADLER auch nach einer Betriebsaufgabe des Lieferan-

ten zur Verfügung steht. Auf Wunsch von STADLER wird der Lieferant namentlich alle ihm möglichen Massnahmen vor-

kehren, damit STADLER ausgewählte Betriebsteile oder Schlüsselpersonal des Lieferanten übernehmen und/oder vor der 

Betriebsaufgabe eigenes Personal in den Betrieb des Lieferanten zu Schulungszwecken entsenden kann. Der Lieferant 

wird zudem nach besten Kräften darauf hinwirken, dass STADLER, falls gewünscht, Vertragsbeziehungen zu Sub-Liefe-

ranten übernehmen kann. 

Die übrigen vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen Folgen der Nichterfüllung oder der mangelhaften Erfüllung, wer-

den durch die vorstehenden Bestimmungen in keiner Weise eingeschränkt. 

22. Rücktrittsrecht STADLER 

STADLER ist berechtigt, von der Bestellung jederzeit ganz oder teilweise zurückzutreten. Im Fall eines solchen Rücktritts 

haftet STADLER gegenüber dem Lieferanten für keinerlei Kosten, welche dem Lieferanten entstanden sind, ausser den 

folgenden: 

− Das Bestellvolumen für fertig gestellte aber noch nicht an STADLER ausgelieferte Vertragsprodukte, sofern diese in 

Übereinstimmung mit der Bestellung hergestellt wurden,  

− Die Kosten des Rohmaterials, welches vom Lieferanten bis zum Empfang der Rücktrittserklärung für die Erfüllung der 

Bestellung gekauft wurde und welches vom Lieferanten nachweislich nicht anderweitig verwendet werden kann, 

− Die Kosten für bis zum Empfang der Rücktrittserklärung nachweislich aufgelaufene, notwendige und noch nicht ver-

gütete Produktionsstunden, welche vom Lieferanten nachweislich nicht anderweitig verwendet werden können. 

In keinem Fall darf die von STADLER an den Lieferanten zu leistende Entschädigung aus dieser Ziffer die Vergütung 

überschreiten, auf welche der Lieferant im Falle der Erfüllung der nicht beendeten Bestellung Anrecht hätte. 

Der Lieferant übergibt STADLER auf Aufforderung die Vertragsprodukte, Rohmaterialien und/oder Waren in Arbeit, für 

welche Zahlung gefordert wird, frei von allen Rechten und Forderungen Dritter. Ohne diese Übergabe ist STADLER nicht 

verpflichtet, Zahlungen für diese Vertragsprodukte, Rohmaterialien und/oder Waren in Arbeit zu leisten. 

Der Lieferant muss jegliche Ansprüche aus dieser Ziffer hinreichend dokumentieren. 

Der Lieferant muss STADLER unterstützen, jegliche Kosten, welche STADLER aus dieser Ziffer potentiell entstehen kön-

nen, zu mildern. 

Zudem kann STADLER von der Bestellung jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich und ohne Haftung für jegliche Kos-

ten oder Pflichten gegenüber dem Lieferanten zurücktreten, wenn 

a) die Kontrollverhältnisse betreffend den Lieferanten massgeblich ändern. Dies ist der Fall, wenn bei juristischen Per-

sonen das Eigentum an mehr als 50 (fünfzig) Prozent der stimmberechtigten Gesellschaftsanteile ändert bzw. bei 

Unternehmen ohne juristische Persönlichkeit das Eigentum an mehr als 50 (fünfzig) Prozent der Gesellschaftsanteile 

ändert, welche das Recht beinhalten, die Geschäftsführung dieses Unternehmens zu wählen. Der Lieferant ist ver-

pflichtet STADLER innerhalb von 15 (fünfzehn) Arbeitstagen über derartige Änderungen zu informieren; oder 

b) der Lieferant seine Geschäftstätigkeit beendet oder wenn er seine Auflösung oder die Aufgabe seiner Geschäftstätig-

keit beschliesst, wenn er insolvent wird oder nicht mehr in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten und Verpflichtungen 
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rechtzeitig zu erfüllen oder wenn über ihn ein Konkurs oder Nachlassverfahren eröffnet wird, wenn ein Sachwalter 

bestellt wird oder wenn er aufgrund seiner finanziellen Situation einen Vergleich oder eine Abmachung mit seinen 

Gläubigern geschlossen hat; oder 

c) der Lieferant nach der vernünftigen Einschätzung von STADLER gegen anwendbares Recht verstösst bzw. verstossen 

hat, und dieser Verstoss in Zusammenhang mit der Bestellung oder ihrer Erfüllung steht. 

Die in dieser Ziffer aufgeführten Rücktrittsrechte gelten zusätzlich zu, und nicht anstatt, jeglichen weiteren Rücktritts-

rechten, welche STADLER gemäss der Bestellung oder unter dem anwendbaren Recht zustehen. 

23. Geheimhaltung 

Der Lieferant kann im Rahmen der Bestellung direkten oder indirekten Zugang zu Informationen von STADLER, von mit 

STADLER Verbundenen Unternehmen oder deren Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern erhalten ("Ver-

trauliche Informationen"). Der Umstand des Abschlusses der Bestellung, deren Inhalt sowie die Vertragsprodukte als 

solche gelten ebenfalls als Vertrauliche Informationen. 

Der Lieferant verpflichtet sich, die Vertraulichen Informationen jederzeit strikte geheim zu halten und vor dem Zugriff 

Dritter zu schützen. Er wird zudem nur jenen Mitarbeitern und/oder Verbundenen Unternehmen Zugang zu den Ver-

traulichen Informationen erteilen, welche diese für die Bestellabwicklung unbedingt benötigen. 

Nicht zu den Vertraulichen Informationen zählen Informationen, welche: 

− zum Zeitpunkt ihrer Überlassung durch STADLER bereits allgemein oder öffentlich bekannt waren; oder 

− nach ihrer Überlassung aber vor der Offenlegung ohne eine Verletzung dieser Geheimhaltungsvereinbarung durch 

den Lieferanten auf legale Weise allgemein oder öffentlich bekannt wurden; oder 

− bereits rechtmässig im Besitz des Lieferanten waren, bevor ihm die Vertraulichen Informationen von STADLER über-

lassen wurden; oder 

− dem Lieferanten von einem Dritten vor der Offenlegung mitgeteilt wurden, es sei denn, dem Lieferanten ist bekannt, 

dass der Dritte durch die Mitteilung eine gegenüber STADLER übernommene Geheimhaltungspflicht verletzt; oder 

− vom Lieferanten selbständig entwickelt wurden ohne Verwendung der von STADLER übermittelten Vertraulichen 

Informationen; oder 

− aufgrund zwingender gesetzlicher, gerichtlicher oder behördlicher Anordnung Dritten zugänglich gemacht werden 

müssen, wobei der Lieferant nach besten Kräften für eine vertrauliche Behandlung der Vertraulichen Informationen 

durch den betreffenden Dritten Sorge zu tragen und STADLER – soweit gesetzlich zulässig - unverzüglich über die 

Aufforderung zur Offenlegung schriftlich zu unterrichten hat. 

Verletzt der Lieferant die Pflichten dieser Ziffer, schuldet der Lieferant STADLER eine unmittelbar und pro Fall fällige Kon-

ventionalstrafe in Höhe von CHF 100'000 (einhunderttausend). Die Geltendmachung eines die Konventionalstrafe über-

steigenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Die Konventionalstrafe ist auf einen allfälligen Schadenersatz an-

zurechnen, wobei der Lieferant sich mit Erbringung eines geeigneten Exkulpationsnachweises von einer Haftung be-

freien kann. Die Bezahlung einer Konventionalstrafe befreit den Lieferanten nicht von der Erfüllung seiner vertraglichen 

Pflichten. 

24. Verhaltenskodex 

Der Lieferant verpflichtet sich, die Vorgaben des mit STADLER vereinbarten Verhaltenskodex einzuhalten. 

Er ergreift zudem angemessene Massnahmen, um sicherzustellen, dass auch seine Unterauftragnehmer, Vertreter oder 

sonstige Beauftragte den Pflichten aus dem vereinbarten Verhaltenskodex nachkommen und sie den darin aufgeführten 

Normen und Vorgaben entsprechen. 

Insbesondere bestätigt und verpflichtet sich der Lieferant, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestellung wie auch 

während deren Laufzeit, er selbst, seine Direktoren, Angestellten, Agenten oder sonstigen Vertreter und Organe keinerlei 

unangemessene Vorteile anbieten, versprechen, geben, genehmigen, erbeten oder annehmen, die in irgendeiner Weise 

in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit des Lieferanten stehen bzw. dass sie dies bis zum Inkrafttreten der Bestellung 

nicht gemacht haben. 

Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass STADLER jederzeit und mit ihr angemessen erscheinenden Mass-

nahmen die Einhaltung des vereinbarten Verhaltenskodex überprüfen und für eine solche Überprüfung auch Dritte bei-

ziehen kann. 

Im Falle einer Verletzung dieser Ziff. 24 kann STADLER ganz oder teilweise von der Bestellung zurücktreten und Scha-

denersatz verlangen.  

25. Informationssicherheit 

Mit Blick auf die gesetzlichen Vorschriften für die Cybersicherheit von Netz- und Informationssystemen gelten in der 

Lieferkette von STADLER die folgenden Anforderungen: 

Der Lieferant verpflichtet sich, ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) zu betreiben, welches in Bezug auf 

die allgemein bekannten sowie die betriebsspezifischen Informationssicherheitsrisiken angemessene und geeignete 

technische, betriebliche sowie organisatorische Massnahmen umfasst. Insbesondere sind hierbei Liefertreue, Wahrung 

der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten von STADLER, Sicherheitseigenschaften der Vertragsleistun-

gen und Abwehr von Risiken für die Infrastruktur von STADLER und des Lieferanten zu berücksichtigen. Technische Mas-

snahmen haben dem Stand der Technik zu entsprechen. Die wirtschaftlich zumutbaren und in der Branche üblichen 

technischen Möglichkeiten sind auszuschöpfen, regelmässig zu überprüfen und an neue Bedrohungen und technologi-

sche Entwicklungen anzupassen. 

Beinhaltet die Leistungserbringung eine Lieferung von Software oder von Hardware mit Softwarekomponenten oder 

Dienstleistungen für OT-Systeme, ist der Lieferant verpflichtet, 
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− in diesen Sicherheitsmassnahmen nach dem Stand der Technik umzusetzen und falls erforderlich während dem 

Produktlebenszyklus kostenlose Sicherheitsupdates zur Verfügung zu stellen; 

− STADLER unverzüglich über alle bekannten und neu auftretenden Sicherheitsprobleme betreffend die Vertrags-

produkte zu informieren; 

− alle Sicherheitslücken in den Vertragsprodukten mit einem CVSS Score von 7 oder höher unverzüglich zu beseiti-

gen. Bis zur Behebung der Sicherheitslücken ist der Lieferant darüber hinaus verpflichtet, STADLER unverzüglich 

über Wege zur Risikominimierung zu informieren (Sofortmassnahme, «Workaround»). 

Im Falle von Sicherheitsvorfällen, die die Interessen von STADLER betreffen, ist der Lieferant verpflichtet, unverzüglich, 

jedoch spätestens innert 24 (vierundzwanzig) Stunden nach Kenntnisnahme, STADLER über den Vorfall in Kenntnis zu 

setzen. Die Mitteilung muss alle vorliegenden Informationen beinhalten, die benötigt werden, um das Risiko für die Inte-

ressen von STADLER sowie gesetzliche Meldepflichten zu beurteilen. Bis zum Abschluss des Sicherheitsvorfalls muss der 

Lieferant in angemessenen Intervallen, spätestens jedoch beim Vorliegen neuer, für die Bewertung von Risiken und Mel-

depflichten relevanter Informationen, über den aktuellen Stand informieren. Nach Abschluss der Sicherheitsvorfallbe-

handlung informiert der Lieferant über das Ergebnis der Ursachenanalyse des Sicherheitsvorfalls sowie die Planung und 

Umsetzung von Massnahmen zur Behebung der Ursachen. 

Der Lieferant räumt STADLER das Recht ein, das ISMS des Lieferanten zu auditieren. Er wird zudem entsprechende Mas-

snahmen treffen, um seinen Unterlieferanten und Lieferanten Verpflichtungen aufzuerlegen, die seinen eigenen Pflich-

ten in dieser Ziffer 25 entsprechen. 

26. Problematische oder nicht registrierte Stoffe 

Der Lieferant stellt sicher, dass alle verwendeten Stoffe, die unter die EU-Chemikalienverordnung REACH fallen, entspre-

chend dieser Verordnung und unter Berücksichtigung der vertragsgegenständlichen Verwendung der Stoffe bei STAD-

LER registriert bzw. zugelassen sind. Dies gilt auch für Lieferanten ausserhalb der EU. Auf Verlangen von STADLER er-

bringt der Lieferant bezüglich der Erfüllung dieser Verpflichtung geeignete Nachweise. Sicherheitsdatenblätter sind ak-

tuell und elektronisch verfügbar zu halten, bzw. bei Erstlieferung der Vertragsprodukte automatisch zuzustellen. 

27. Einhaltung von Sanktions- & Embargomassnahmen 

Der Lieferant sichert zu und gewährleistet, dass weder er selbst noch einer seiner Direktoren oder leitenden Angestellten 

eine sanktionierte Person gemäss einschlägigen Gesetzen der Schweiz, der Europäischen Union (EU) oder den USA ist. 

Der Lieferant verpflichtet sich, STADLER unverzüglich zu benachrichtigen, sofern sich dies nach Abschluss eines Vertra-

ges ändert oder er hiervon Kenntnis erlangt. 

Der Lieferant bestätigt ebenfalls, sämtliche auf ihn anwendbaren Gesetze, Verordnungen, Verwaltungs- oder Regulie-

rungsentscheidungen sowie -richtlinien im Bereich Sanktionen, Embargo und Handelskontrollen, vollumfänglich zu be-

achten ("Trade-Compliance"). Dazu gehören insbesondere aber nicht nur die rechtsverbindlichen Gesetze und Verord-

nungen der Schweiz, der EU und der USA, sowie Beschlüsse der UNO, welche direkte oder indirekte Transaktionen oder 

Geschäfte mit bestimmten Ländern, Gebieten, Regionen, Regierungen, Projekten oder speziell bezeichneten Personen 

oder Einrichtungen, sanktionieren, verbieten oder einschränken. 

Der Lieferant hat für alle zu liefernden bzw. zu leistenden Vertragsprodukte die jeweils anwendbaren Anforderungen des 

nationalen und internationalen Ausfuhr-, Einfuhr-, Zoll- und Aussenwirtschaftsrechts zu erfüllen und er ist ohne anders-

lautende explizite Vereinbarung ausserdem für die Einholung aller erforderlichen Export- und Importlizenzen, Genehmi-

gungen und Bewilligungen zuständig. 

Die Vertragserfüllung durch STADLER steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von 

nationalen oder internationalen Vorschriften des Aussenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder sonstige 

Sanktionen entgegenstehen. 

28. Obsoleszenz, Abkündigungsmeldungen 

Abkündigungsmeldungen von Vertragsprodukten sind per E-Mail unter Angabe der Bestellnummer und mit Benen-

nung eines Nachfolgeproduktes (Form-Fit-Function) und Angabe des Datums der letzten Bestellmöglichkeit (Last Time 

Buy Option für mindestens weitere 240 (zweihundertvierzig) Kalendertage) an obsoleszenz@stadlerrail.com zu senden. 

29. Produktionsstandort 

STADLER muss durch den Lieferanten schriftlich über den Produktionsstandort informiert werden. Ein allfälliger vom 

Lieferanten geplanter Wechsel des Produktionsstandortes für bereits durch STADLER zur Produktion freigegebene Ver-

tragsprodukte bedarf einer vorgängigen schriftlichen Zustimmung von STADLER. 

Der Lieferant ist verpflichtet, die für den Produktionsstandort jeweils geltenden gesetzlichen, länder- und branchenspe-

zifischen Regelungen bezüglich Umweltschutz und Recycling einzuhalten. 

30. Übertragung von Rechten und Pflichten 

STADLER ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus der Bestellung ohne Zustimmung des Lieferanten auf Verbundene 

Unternehmen von STADLER zu übertragen, wobei diese AEB uneingeschränkt Gültigkeit behalten. 

Die vollständige oder teilweise Abtretung oder anderweitige Übertragung von Rechten und Pflichten unter diesen AEB 

oder den darunter geschlossenen Bestellungen durch den Lieferanten an einen Dritten bedarf der vorgängigen, schrift-

lichen Zustimmung durch STADLER. 

31. Kennzeichnung Vertragsprodukte 

An für den Fahrgast nicht sichtbaren Stellen können Beschriftungen angebracht werden, sofern diese STADLER oder den 

Endkunden bei Revisions- und Reinigungsarbeiten nicht behindern. STADLER kann verlangen, dass unzweckmässige 

Beschriftungen auf Vertragsprodukten (beispielsweise ein Logo) nicht angebracht bzw. durch den Lieferanten entfernt 

werden. 

mailto:obsoleszenz@stadlerrail.com
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32. Werbung 

Das Verwenden konkreter Bestellungen wie auch das Verwenden der Geschäftsbeziehung als solche durch den Liefe-

ranten zu Werbezwecken ist nur nach vorgängigem schriftlichem Einverständnis von STADLER gestattet. 

Verletzt der Lieferant die Pflichten dieser Ziffer, schuldet der Lieferant STADLER eine unmittelbar und pro Fall fällige Kon-

ventionalstrafe in Höhe von CHF 50'000 (fünfzigtausend). Die Geltendmachung eines die Konventionalstrafe überstei-

genden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten, wobei der Lieferant sich mit Erbringung eines geeigneten Exkulpa-

tionsnachweises von einer Haftung befreien kann. Die Konventionalstrafe ist auf einen allfälligen Schadenersatz anzu-

rechnen. Die Bezahlung einer Konventionalstrafe befreit den Lieferanten nicht von der Erfüllung seiner vertraglichen 

Pflichten. 

33. Force Majeure 

Als Force Majeure gilt ein Umstand ("Force Majeure Event"), welcher einer Partei die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflich-

ten verunmöglicht oder erschwert, unter der Voraussetzung, dass die sich darauf berufende Partei ("Betroffene Partei") 

gegenüber der anderen Partei schriftlich nachweist, dass: 

i. der Force Majeure Event ausserhalb der betrieblichen Sphäre oder sonst wie ausserhalb des zumutbaren Einfluss-

bereiches der Betroffenen Partei liegt; und 

ii. der Force Majeure Event auch mit äusserster Sorgfalt nicht hätte abgewendet werden können; und 

iii. das Eintreten bzw. die Auswirkungen des Force Majeure Events bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren; und 

iv. die Betroffene Partei ihr Möglichstes tut, um die Auswirkungen des Force Majeure Events auf die Leistungserfül-

lung zu minimieren. 

Die Betroffene Partei ist für die Dauer der Auswirkungen des Force Majeure Events von den betroffenen vertraglichen 

Pflichten unter der Bestellung suspendiert, wobei die Pflichten sowohl bei vorübergehender Unmöglichkeit als auch bei 

Vereinbarung eines bestimmten Verfalltags nicht ohne Weiteres entfallen, sondern 

− bei absehbar mehr als 2 (zwei) Monaten andauernder Unmöglichkeit STADLER einseitig das Erlöschen der gegen-

seitigen Leistungspflicht erklären kann; 

− bei absehbar mehr als 6 (sechs) Monaten andauernder Unmöglichkeit jede Partei das Erlöschen der gegenseitigen 

Leistungspflicht erklären kann. 

Bei Weiterbestand der Leistungspflicht vereinbaren die Parteien einen neuen Erfüllungstermin, sobald der Wegfall des 

Force Majeure Events absehbar ist. Die Bestimmungen für den Verzug sind entsprechend für den neuen Erfüllungster-

min anwendbar. 

Die sich auf Force Majeure berufende Partei hat die andere Partei unverzüglich und schriftlich vom Eintritt ("FM Informa-

tion") wie auch vom Ende des Force Majeure Events in Kenntnis zu setzen. Sie hat die andere Partei zudem jeweils auf 

Anfrage, mindestens jedoch alle 2 (zwei) Wochen, über ihre Anstrengungen zur Minimierung der Auswirkungen des 

Force Majeure Events zu informieren. Die Suspendierung gilt ab Eintritt des Force Majeure Events, bei verspäteter FM 

Information ab Erhalt der FM Information über die Anrufung dieser Klausel.  

34. Salvatorische Klausel 

Ist eine Bestimmung der Bestellung nicht gültig oder nicht durchsetzbar, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Be-

stimmungen der Bestellung nicht. Die Parteien bemühen sich jedoch in einem solchen Fall, die ungültige oder nicht 

durchsetzbare Bestimmung durch eine andere gültige und durchsetzbare Regelung zu ersetzen, welche der ungültigen 

oder nicht durchsetzbaren Bestimmung in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt möglichst nahe kommt. Dies 

gilt sinngemäss auch für das Ausfüllen von Vertragslücken. 

35. Schlussbestimmungen 

Die Bestellung und diese AEB unterstehen materiellem Schweizer Recht, unter Ausschluss seiner Regeln zu Konflikten 

von Rechtsordnungen sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht). Für allfällige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Bestel-

lung und/oder diesen AEB sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der die Bestellung unterzeichnenden Gesellschaft 

von STADLER ausschliesslich zuständig. 


